
 
 
 

Beschluss vom 22. Januar 2024 
 
 

 
 
Parl.-Nr. 2023.70 
Sondernutzungsplan:  
- privater Gestaltungsplan «Ohrbühlstrasse» 
Aufhebung von öffentlichen Strassen und Wegen:  
- Aufhebung Hofackerstrasse Kat. Nr. OB16592 vom Knoten Ohrbühlstrasse bis Knoten 
Stäffelistrasse 

 

 
 
Das Stadtparlament hat an seiner Sitzung vom 22. Januar 2024 mit 34:19 (mit 1 Enthaltung) 
Stimmen beschlossen: 
 
 
1. Dem privaten Gestaltungsplan «Ohrbühlstrasse» wird zugestimmt. 
 
2. Der Stadtrat wird eingeladen, die Genehmigung durch die Baudirektion einzuholen sowie den 
privaten Gestaltungsplan «Ohrbühlstrasse» zu publizieren und während der Rekursfrist aufzu-
legen. Der Gestaltungsplan wird durch den Stadtrat mit separatem Beschluss in Kraft gesetzt. 
 
3. Der Teilbereich der Hofackerstrasse Kat. Nr. OB16592 der Überlagerungsfläche pGP Ohr-
bühlstrasse wird gemäss § 38 Strassengesetz aufgehoben. 
 
4. Der Vollzug der Entwidmung gemäss Ziffer 3 erfolgt erst, wenn eine rechtskräftige Baubewilli-
gung vorliegt. 
 
 
 
 
 
 Für das Stadtparlament 
  
 Der Parlamentsschreiber: 
 
 M. Bernhard 
 
 
 
 
Mitteilung an: 

‐ Departement Bau und Mobilität, Finanzkontrolle, Bezirksrat. 


